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Vorstellung IG StadtElternRat
● Konstituierende Sitzung am 16.11.2017

● 14 Elternvertreter, bunt gemischt (fast alle Grundschulen und zahlreiche Kitas vertreten)

● 2 Eltern sind auch im Kreiselternbeirat vertreten, Kreis-Kitabeirat noch in Diskussion 

● Aktuell gewählter Sprecher: Jan Giesau , Vertreterin: Sylvia Keßler

sind über einheitliche Mail-Adresse erreichbar: elternbeirat.fuerstenwalde@gmail.com 

● Arbeitstreffen alle 6 Wochen geplant (Innenstadtbüro oder Beratungszimmer Altes Rathaus)

● Termine, Agenden und Protokolle werden im Internet veröffentlicht

○ Öffentliche Diskussionsgruppe auf Facebook (~230 Mitglieder)
https://www.facebook.com/groups/stadtelternrat.fuerstenwalde/ 

○ Webseite der Stadt Fürstenwalde
http://www.fuerstenwalde-spree.de/seite/334217/ag-stadtelternrat.html 

mailto:elternbeirat.fuerstenwalde@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/stadtelternrat.fuerstenwalde/
http://www.fuerstenwalde-spree.de/seite/334217/ag-stadtelternrat.html


Vorstellung IG StadtElternRat
aktuelle Themenbereiche

● Schulbezirkesatzung 
● Gesundes und ausreichendes Essen 
● Essengeld 
● Betreuungskosten
● Kita-Portal: Nutzerfreundlichkeit
● Infrastruktur/ Kitabetreuungs-Kapazitäten
● Betreuungszeiten/Öffnungszeiten
● Schulwegsicherheit
● (Schulbus/ ÖPNV / Fahrdienste) => Zuständigkeit Kreis 
● (Lehrermangel)  => Zuständigkeit Schulamt
● (Klassenstärke)  => Zuständigkeit Schulamt



Thema 
Schulbzirke- 

Satzung



Thema SchulbezirkeSatzung
● Vorschlag für überlappende Schulbezirke 

nach Entfernung Wohnanschrift zu Schulen 
wurde ausgearbeitet, vorgelegt und mit Hr. 
Politz/ Fr. Wilhelm diskutiert

● Vorteil: Mehr Wahlmöglichkeiten für Eltern, 
keine starre Zuordnung zu einer Schule 
mehr

● Nachteil: Mehr Verwaltungsarbeit; u.U. 
größeres Risiko für Auswahlverfahren

● Nächster Schritt: Erfahrungen aus 
SJ2018/2019 auswerten und öffentlich 
diskutieren



Thema 
Kita-Gebühren- 

satzung



Thema Kita-Gebührensatzung
Problem 1: Mindestbeiträge sind zu hoch!

● §28 SGB XII als Grundlage 

● Rechtlich zulässige Höhe der Mindestbeiträge 

liegt  zwischen 8€ und 19€

● Mindestbeiträge laut Fürstenwalder Satzung 

liegen bei 12€ bis 30€

● In Fürstenwalde zahlen finanzschwache 

Familien demnach rund 50% zuviel 

Betreuungskosten! 

● Dieser Missstand muss behoben werden!



Thema Kita-Gebührensatzung
Problem 2: Kalkulationstabelle ist hochgradig intransparent

● PK-Zuschuss müsste deutlich über 80% betragen!

● Personalkosten nicht nach pädagogischem und nicht pädagogischem Personal aufgeschlüsselt

● Unklar, was in 711€ Sachkosten und 91€ Vwgk (beides offenbar pauschal) enthalten ist

● Fragwürdige Summenbildung in der Zeile “Insgesamt” 



Thema Kita-Gebührensatzung
Problem 3: Kalkulatorische Kosten und Verweis aufs KAG sind rechtswidrig 

● In einem Urteil vom 6.10.2017 (AZ OVG 6 A 15.15) hat das OVG Berlin-Brandenburg eine 
Kita-Gebührensatzung für ungültig erklärt, die sich auf die Kommunale Abgabenordnung beruft und in 
der Berechnung der Elternbeiträge kalkulatorische Zinsen enthält. Zinsen sind keine tatsächlich 
anfallenden Kosten und gehören nicht in die Satzung. Dieser Sachverhalt trifft auch auf die 
Fürstenwalder Satzung zu, damit ist sie rechtlich unwirksam.

● der Posten der kalk. Zinsen laut Tabelle ist zudem nicht nachvollziehbar (was ist darin enthalten?)

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/6z6/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=202&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE170007977&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint


Thema Kita-Gebührensatzung
Rückwirkende Heilung ohne Rückzahlung an die Eltern? Erscheint nicht möglich!

● Die Mindestbeiträge sind zu hoch und müssen rückwirkend gesenkt werden

● Kalkulatorische Zinsen müssen aus den Gebühren herausgerechnet werden

● Die Personal- und Betriebskosten von 2014 wären weiterhin anzusetzen (4 Jahre rückwirkend)

● Mittagessen, Frühstück und Vesper sind bis April 2017 von den Eltern bezahlt bzw. mitgegeben 

worden, diese Kosten können also nicht rückwirkend als Betriebskosten auf Eltern umgelegt werden.

● Eine rechtswirksame, rückwirkende Heilung der Satzung ohne dass ein Rückzahlungsanspruch an 

die Eltern entsteht, halten wir für nicht realisierbar. 

● Die Stadtverwaltung würde sich keinen großen Gefallen tun, wenn sie eine alte unwirksame Satzung 

durch eine geänderte, aber rechtlich erneut angreifbare Satzung ersetzt. 

● Ein unabhängiges Rechtsgutachten zur Rechtssicherheit der neuen Satzung wäre angebracht!



Thema Mittagessen



Thema Mittagessen
Problem 1: Die Eltern in Fürstenwalde haben bis März 2017 ohne Vorhandensein einer 

Satzungsregelung Essengeld direkt an den Caterer bezahlt.
● Das Essengeld bezog sich auf Mittagessen, Frühstück und/oder Vesper. 
● Frühstück und/oder Vesper hätten jederzeit durch den Träger erbracht werden müssen!
● Das Essengeld war in all den Jahren zu hoch und entsprach nicht dem Anteil der durchschnittlich ersparten häuslichen 

Aufwände gemäß KitaG §17



Thema Mittagessen
Problem 2: Dussmann-Preis ist für die gelieferte Qualität zu hoch!

● 40 Menüs

● Chefkoch Rezepte

● normale Kosten der Zutaten 

(weder Discounter noch Bio)

● Errechnete häusliche Ersparnis:

1,10€ - 1,24€

● Aktueller Dussmann Preis:

1,74€ - 1,84€

● Eltern zahlen ~50% zuviel

Kalkulation unter:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nih5kAXD5ENkzc2syjeWTw8EohK7izJCmRFmkRSRats/edit?usp=sharing



Fazit



Fazit
Zusammenfassung

● Der Beitrag zur Mittagessenversorgung ist aktuell um 50% zu hoch - für alle Eltern!

● Sozial schwache Familien zahlen in Fürstenwalde 50% zu hohe Beiträge für die Kita-Betreuung

● Die Kalkulation der Elternbeiträge ist nachweislich fehlerhaft und zudem höchst intransparent

Wir fordern:
● eine Überarbeitung beider Satzungen gemeinsam und in Abstimmung mit den Elternvertretern

● eine öffentliche Diskussion, was in die Satzungen hineingehört und was nicht

● eine transparente und nachvollziehbare Berechnungsgrundlage der Elternbeiträge (vollständige 

Akteneinsicht!), sowohl für die Kinderbetreuung als auch für das Mittagessen

● die Berücksichtigung aus den Erkenntnissen der AG17 im Land Brandenburg



Vielen Dank

https://www.facebook.com/groups/stadtelternrat.fuerstenwalde/ 
elternbeirat.fuerstenwalde@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/stadtelternrat.fuerstenwalde/
mailto:elternbeirat.fuerstenwalde@gmail.com

